
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich; Angebote; Schriftform

1.1 Für die vertragliche Beziehung zwischen dem Entleiher  
(nachfolgend Kunde genannt) und dem Verleiher  
(nachfolgend ZAG genannt) über die Überlassung von  
Leiharbeitnehmern (nachfolgend Zeitarbeitnehmer genannt) 
und für auf den Abschluss eines solchen  
Vertragsverhältnisses gerichtete Angebote von ZAG gelten 
auf der Grundlage des Arbeitnehmer überlassungsgesetzes 
(AÜG) die nachstehenden Bedingungen (AGB) sowie die  
Bedingungen des jeweiligen Arbeitnehmerüberlassungs- 
und Personalvermittlungsvertrages. Der Einbeziehung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
ausdrücklich widersprochen. Diese AGB gelten auch für 
alle Folgegeschäfte, selbst wenn bei deren Abschluss nicht 
nochmals darauf hingewiesen worden ist.

1.2 Angebote von ZAG sind stets freibleibend und  
unverbindlich. Sämtliche Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsverträge bedürfen zu ihrer  
Rechtswirksamkeit gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 AÜG, § 126 
Abs. 2 BGB der Schriftform, insbesondere der schriftlichen 
Unterzeichnung durch ZAG und den Kunden. Dies gilt auch 
für Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des 
Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrages, unabhängig davon, ob diese 
Haupt oder  Nebenpflichten der Parteien betreffen.
 Werden  solche  mit  dem Zeitarbeitnehmer getroffen, sind
diese ohne eine dieser Schriftform genügende Zustimmung 
von ZAG nicht wirksam.

2. Vertragsdauer; Beendigung des 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrages

2.1 Soweit in dem Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrag nichts anderes bestimmt ist, ist 
dieser auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Soweit ein Zeitarbeitnehmer über den in dem 
Arbeitnehmerüberlassungs- und Personalvermittlungsvertrag 
genannten Beendigungszeitpunkt hinaus ohne 
Unterbrechung für den Kunden tätig wird, gilt der Einsatz als 
zu den in dem Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrag und diesen AGB genannten 
Bedingungen einverständlich bis zur gesetzlichen 
Höchstüberlassungsdauer verlängert.

2.2 Beide Parteien sind berechtigt, den 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit einer Frist von einer 
Woche zum Ablauf einer Kalenderwoche ordentlich zu 
kündigen. Beendet der Kunde den Einsatz des 
Zeitarbeitnehmers vor Ablauf der in Satz 1 genannten  
Kündigungsfrist,  so  ist  er  verpflichtet,  den 
 Stundenverrechnungssatz einschließlich etwaig
Zuschläge, Auslösen und sonstiger vereinbarter  
Aufwandserstattungen für jede bis zum Ablauf der in Satz 1 
genannten Kündigungsfrist nicht abgenommene 
Arbeitsstunde an ZAG zu zahlen (Ausfallvergütung).

2.3 Das Recht beider Parteien, den 
Arbeitnehmerüberlassungs- und Personalvermittlungsvertrag 
aus wichtigem Grunde jederzeit und ohne Einhaltung einer 
Frist zu kündigen, bleibt unberührt.  
Ein solcher wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung 
durch ZAG liegt insbesondere vor, wenn der Kunde

a. seine Zahlungen einstellt oder für den Kunden die 
Eröffnung eines gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Insolvenzverfahrens beantragt wird,

b. mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten aus dem  
Arbeitnehmerüberlassungs- und Personalvermittlungsvetrag 
oder einem anderen Vertragsverhältnis ZAG gegenüber in 
Verzug geraten ist und er trotz angemessener Fristsetzung 
von vier Wochen nicht leistet,

c.seine  Pflichten  zur  Gewährleistung  einer  ausreichenden  
Arbeitssicherheit des Zeitarbeitnehmers nicht erfüllt.

2.4 Eine Kündigung des Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrages, gleich aus welchem Grunde, 
bedarf der Schriftform und kann wirksam nur ZAG gegenüber 
ausgesprochen werden. Eine dem Zeitarbeitnehmer 
gegenüber ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

3. Vergütung; Zurückbehaltungsrecht; 
Aufrechnung; Abtretung

3.1 ZAG ist berechtigt, für jede von dem überlassenen 
Zeitarbeitnehmer geleistete Arbeitsstunde eine Vergütung in 
Höhe des in dem Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrag vereinbarten 
Stundenverrechnungssatzes zuzüglich etwaiger Zuschläge, 
Auslösen, Fahrtkosten usw. zu berechnen. Inwieweit solche 
Auslösen, Fahrtkosten usw. von dem Kunden zu zahlen sind, 
ergibt sich aus den im Arbeitneh-merüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrag getroffe-nen Vereinbarungen. 
Die Höhe der Vergütung, die der Kunde für die Überlassung 
des Zeitarbeitnehmers an ZAG zu zahlen hat, richtet sich 
ausschließlich nach den im Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Personalvermittlungsvertrag getroffenen Vereinbarungen und 
ist unabhängig von der Vereinbarung zwischen ZAG und dem 
Zeitarbeitnehmer. Grundlage für die Berechnung der 
Fahrzeit, der Auslösung und des Fahrgeldes ist die 
Entfernung zwschen dem jeweiligen Niederlassungssitz von 
ZAG und dem vereinbarten Einsatzort, nicht die Wohnung des 
Zeitarbeitnehmers. Die Anschrift des jeweiligen 
Niederlassungssitzes der jeweiligen ZAG und insbesondere 
der in Ziffer 1 vereinbarte Einsatzort sind dem
Arbeitnehmerüberlassungs- und Personalvermittlungsvertrag 
zu entnehmen.


